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(54) Bezeichnung: Verfahren zur Herstellung von Komponenten eines Dentalimplantats

(57) Hauptanspruch: Dentalkomponente aufweisend:
ein Schnellprototypmodell erschaffen aus einem CAD-Bild
von einem Mund eines Patienten und beinhaltend ein Im-
plantatanalog an einem Ort im Wesentlichen korrespondie-
rend mit einem Dentalimplantat in dem Mund des Patienten.
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1.  Dentalkomponente aufweisend:
ein Schnellprototypmodell erschaffen aus einem
CAD-Bild von einem Mund eines Patienten und be-
inhaltend ein Implantatanalog an einem Ort im We-
sentlichen korrespondierend mit einem Dentalim-
plantat in dem Mund des Patienten.

2.    Dentalkomponente gemäß Anspruch 1, das
Schnellprototypmodell weiter beinhaltend ein Weich-
gewebeelement in einem Gebiet im Wesentlichen
korrespondierend mit einem Gebiet in dem Mund des
Patienten angrenzend an das Dentalimplantat.

3.    Dentalkomponente von den Ansprüchen 1–2,
wobei das Implantatanalog innerhalb eines Implan-
tatanalogbehälters positioniert ist.

4.  Dentalkomponente von Anspruch 3, wobei die
Geometrie von dem Implantatanalogbehälter mit dem
Implantatanalog korrespondiert, welches innerhalb
des Schnellprototypmodells verwendet werden soll.

5.    Dentalkomponente von den Ansprüchen 1–2,
wobei das Implantatanalog in dem Schnellprototyp-
modell an einer Position basierend auf Information
bereitgestellt durch Informationskennzeichen auf ei-
nem Teil befestigt an dem Dentalimplantat platziert
wird.

6.  Dentalkomponente von Anspruch 5, wobei das
Teil ein Einheilungspfostenteil ist.

7.  Dentalkomponente von Anspruch 5, wobei die
Informationskennzeichen auf die Orientierung von ei-
ner polygonalen Oberfläche von dem Dentalimplan-
tat hinweisen.

8.    Dentalkomponente von den Ansprüchen 1–2,
wobei das Implantatanalog die externe Geometrie
von zumindest einem Teil von dem Dentalimplantat
in dem Mund des Patienten nachahmt.

9.    Dentalkomponente von den Ansprüchen 1–
2, wobei das Schnellprototypmodell von einer ste-
reolithografischen Schnellprototyptechnik, einer La-
minatobjektherstellungsschnellprototyptechnik und/
oder einer selektiven Lasersinterungsschnellproto-
typtechnik erschaffen wird.

10.  Dentalkomponente von Anspruch 9, wobei die
Informationskennzeichen auf einer Struktur befestigt
an dem Implantat sind.

11.    Dentalkomponente von den Ansprüchen 1–
2, wobei das CAD-Bild von einer intraoralen Abtas-
tung durch eine fotografische Abtasttechnik abgelei-
tet wird.

12.    Dentalkomponente von Anspruch 11, wobei
das CAD-Bild über einen Computer modifiziert wird,
um ein finales Datenset zur Herstellung des Schnell-
prototypmodells zu entwickeln.

13.  Dentalkomponente von Anspruch 2, wobei das
Weichgewebeelement eine Durchgangsbohrung hat,
so dass das die Implantatanaloga in dem Schnellpro-
totypmodell zugänglich sein können.

14.  Dentalkomponente von den Ansprüchen 2 und
11, wobei das Weichgewebeelement auch aus einem
konformen Material durch einen Schnellprototyping-
prozess hergestellt wird.

15.    Dentalkomponente von den Ansprüchen 2
und 11–12, wobei das Weichgewebeelement an dem
Schnellprototypmodell befestigbar ist.

16.  Ein Verfahren zur Erschaffung eines Dentalla-
bormodells, auf welches ein Prothesenzahn erschaf-
fen werden kann, das Verfahren aufweisend:
Abtasten eines Mundes eines Patienten beinhaltend
einen Teil von einem Befestigungsteil mit Informati-
onskennzeichen;
Erschaffen eines CAD-Modells aus Daten erlangt
durch die Abtastung; und
Verwenden einer Schnellprototyptechnik, um das
Dentallabormodell aus dem CAD-Modell zu erschaf-
fen, das Dentallabormodell beinhaltend ein Implan-
tatanalog an einem Ort korrespondierend mit den In-
formationskennzeichen auf dem Befestigungsteil.

Es folgen keine Zeichnungen
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